






































¬ʔʽǸɶɅǸɶ ğǍɅǱǸɶʭǸȓǸ ἐ !ɅǱɶǸǍɾ ¬ǸțɃǍɅɅ ἐ gǸɾǪțǝȒʌɾȺǸȡʌǸɶṩ ÿǸǪțɅȡɾǪțǸɶ ¬ǸȡʌǸɶ 
oȡɶɾǪțɃǍʌʌɾʌɶǍɾɾǸ ᶱᶴ ἐ ᶴᶮᶮᶱ ¬ʔʽǸɶɅ ἐ ÿ ᶮᶲᶯ ᶱᶲᶰ ᶯᶯ ᶯᶶ ἐ ǍɅǱɶǸǍɾṣȺǸțɃǍɅɅἈȺʔʽǸɶɅǸɶẁʭǍɅǱǸɶʭǸȓǸṣǪț 
ʭʭʭṣȺʔʽǸɶɅǸɶẁʭǍɅǱǸɶʭǸȓǸṣǪț 

 

  

    

 

Gemeinde Ruswil, Gesamtrevision der Ortsplanung 
 
Sehr geehrter Herr Vonarburg 
 
Mit Mail vom 16. November 2020 laden Sie uns ein, zur Gesamtrevision der Ortsplanung 
der Gemeinde Schwarzenberg Stellung zu nehmen. Diese Gelegenheit nehmen wir gerne 
wahr und äussern uns wie folgt:  
 
Grundlagen 
Der Regierungsrat des Kantons Luzern hat den Wanderwegrichtplan der Regionalplanung 
Rottal - Wolhusen im Sinne von Art. 4 Abs. 1 des Fuss- und Wanderweggesetztes am 6. 
Juni 1995 genehmigt. Dieser bildet die Grundlage für die Planung der Wanderwege in den 
Gemeinden.  
 
Ausgangslage 
Über die Gemeinde Ruswil führt eine grosse Anzahl von Wanderrouten. Diese führen vom 
Dorf Ruswil beispielsweise an den Bahnhof Werthenstein, zum Naherholungsgebiet 
Soppisee oder nach dem Ortsteil Sigigen. Die Wanderwege der Gemeinde Ruswil haben 
für die Einwohner von Ruswil sowie auch für Wandernde aus anderen Regionen einen 
hohen Stellenwert.  
Die Wanderwege führen durch die Ortsteile von Ruswil und überschneiden sich teilweise 
mit dem Fusswegnetz der Gemeinde. Die Linienführungen sind im Wanderwegrichtplan 
von 1995 festgehalten.  
 
Vorhaben 
Im Verkehrsrichtplan, Teil Fuss- und Veloverkehr der Gemeinde Ruswil sind die Fuss- 
und Wanderwege abgebildet. Hierbei wird zwischen «Wanderrouten» von Schweizmobil 
sowie «Wanderwege» der Luzerner Wanderwege unterschieden.  
Der Verkehrsrichtplan beinhaltet Massnahmen zur Verbesserung der Fussverkehrs-
verbindungen in der Gemeinde. Die einzelnen Massnahmen werden im Bericht 
beschrieben. Einzelne Massnahmen sind auch für die Wanderwegverbindungen relevant.  
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Beurteilung 
Die Unterscheidung der Wanderwege im Verkehrsrichtplan Teil Fuss- und Veloverkehr in 
«Wanderrouten Schweizmobil» sowie «Wanderwege Luzerner Wanderwege» ist aus 
unserer Sicht nicht sinnvoll. Das Wanderwegnetz ist im Wanderwegrichtplan abgebildet. 
Die aktuellen Linienführungen sind im Geoportal des Kantons Luzern ersichtlich und 
werden von den Luzerner Wanderwegen erfasst. Wanderrouten von Schweizmobil haben 
keinen rechtlichen Status, sondern sind touristische Angebote, welche allenfalls als 
orientierende Inhalte aufgeführt werden können. 
 
Mit den Massnahmen für die Verbesserung des Fussverkehrs anerkennt die Gemeinden den 
Stellenwert der Fusswegverbindungen. Die Luzerner Wanderwege unterstützen die 
Massnahmen. Zu den einzelnen Massnahmen haben wir folgende Bemerkungen:  
 
- F2: Bei der geplanten Querungsstelle Werthenstein führt auch ein Wanderweg über 
die Strasse. Eine rasche Umsetzung wird auch von Seiten der Luzerner Wanderwege 
unterstützt.  

 
- F4: Der Wanderweg führt heute im Bereich des Schulhauses auf der Ruswilstrasse. 
Eine Fussverbindung über das Schulaeral ist allenfalls auch für die Wanderwege 
attraktiv und erhöht die Sicherheit der Wandernden.  

 
- F12: Die Massnahme ist auch für die Wanderwege von Bedeutung. Mit der 
Umsetzung des Spazierweges entlang dem Bielbach könnte eine Verbesserung der 
Wegführung Richtung Schübelberg erreicht werden.  

 
- F14: Die Massnahme erhält mit dem Ausbau der Meierhöflistrasse grosses Gewicht. 
Die Sicherheit der Wandernden auf Wanderwegen muss gewährleistet sein. Bei der 
Umsetzung der von der Strasse abgetrennten Fussverkehrsführung ist nach 
Möglichkeit ein Weg ohne Hartbelag (Kies) zu erstellen. Ein Kiesbelag stellt eine 
stärkere Trennung von der Strasse dar und wird weniger befahren (Velo).  

 
- F15: Die Verbindung ist zukünftig auch für die Wanderwege attraktiv und kann 
allenfalls als Wanderweg genutzt werden.  

 
- F18: Die Massnahme stellt auch für die Wanderwegverbindungen zum Bahnhof 
Werthenstein eine starke Verbesserung dar und wird sehr unterstützt. 
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Anträge: 
 
- An den Linienführungen der Wanderwege gemäss Wanderwegrichtplan ist 
festzuhalten. 

- Im Verkehrsrichtplan, Teil Fuss- und Veloverkehr ist für die Wanderwege einzig die 
Bezeichnung «Wanderwege» aufzuführen. 

- Bei der Weiterentwicklung des Fuss- und Wanderwegnetzes ist mit den Luzerner 
Wanderwegen Kontakt aufzunehmen. 

- Wegstrecken, welche heute eine natürliche Wegoberfläche (Kies) aufweisen, sind als 
solche zu erhalten oder gemäss Rücksprache mit den Luzerner Wanderwegen zu 
ersetzen. 

 
 
Für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme bedanken wir uns.  
 
 
Freundliche Grüsse 
 
¬ĆįMé¸Mé ğ!¸EMéğMgM 

 
Andreas Lehmann 
gMñ>o1fÿñ¬MuÿMéṩ ÿM>o¸uñ>oMé ¬MuÿMé 
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Raum und Wirtschaft (rawi) 
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Murbacherstrasse 21 
6002 Luzern 

Kriens, 14. Dezember 2020 zeu/DArNOP/Ho/ah/KAA 
:D 20 _1079/2112.1365/2020-382 

GEMEINDE RUSWIL 
Vernehmlassung; Gesamtrevision der Ortsplanung 2020 

Sehr geehrter Herr Vonarburg 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir beziehen uns auf die am 16. November 2020 per Axiome erhaltenen Unterlagen und 
äussern uns dazu wie folgt: 

VERKEHRSPLANUNGIKANTONSSTRASSEN 
Aus Sicht Verkehrsplanung/Kantonsstrasse kann der Gesamtrevision Ortsplanung 2020 
genoss den vorliegenden Unterlagen mit folgender Auflage zugestimmt werden: 

. Auflage: 
Massnahmen und Änderungen auf Kantonsstrassen können nur geplant und realisiert 
werden, wenn diese im Bauprogramm für Kantonsstrassen enthalten sind. Der Kantonsrat 
entscheidet über die Aufnahme von Vorhaben ins Bauprogramm. Massnahmen und Än- 
derungen auf Kantonsstrassen werden vom Regierungsrat bewilligt. 

NATURGEFAHREN 
Stampfibach (Gewässer ID233502): 
Der obere Teil des Stampfibachs wurde mit dem Hochwasserschutzprojekt 10812 geneh- 
migt. Beim unteren Teil (südlich Parzelle Nr. 2475) ist erst eine Vorstudie vorhanden. Das 
heisst, der Hochwasserschutz kann ab dort noch nicht als gegeben betrachtet werden. So- 
mit ist der Teil auf den Parzellen Nrn. 2546, 2242 und 2475 mit einem Gewässerraum auch 
auszuscheiden. Zudem sieht die Vorstudie auf der Parzelle Nr. 450 einen anderen Verlauf 
vor. In Anbetracht der möglichen Gestaltung in der Trogmatt wäre ein Freihaltekorridor unter 
Umständen sinnvoll, um das Projekt mit zukünftigen Überbauungen nicht zu verunmögli- 
chen. 
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Tänlibach/Tändlibach (Gewässer ID 233501): 
Die Auflage des Hochwasserschutzprojekts am Tänlibach/Tändlibach ist erst im Herbst 
2021 geplant. Daher ist das Projekt noch nicht genehmigt. Das heisst, auch hier ist der 
Hochwasserschutz demnach nicht gegeben. Es muss also noch mit dem ganzen theoreti- 
schen Gewässerraum, über dem offen und eingedeckten Gewässer, ausgeschieden wer- 
den. Dies gilt auch für den alternativen Gewässewerlauf beim Löwenacher bzw. der heutige 
Verlauf muss ausgeschieden werden. Zudem wurde bei der Parzelle Nr. 319 kein Gewäs~ 
serraum ausgeschieden, sowie auf der anderen Seite des Tändlibachs der GWR bis an die 
Zufahrtsstrasse verringert, was hier nicht zulässig ist. 

Zufluss Mühlebach / Oberland (Gewässer ID 233500) 
Im Bericht zur Ausscheidung der Gewässerräume war unter Punkt 7.2.3 Mühlebach (ID 
233500) Gebiet Rüediswil eine Entlastungsleitung 2016 und eine Aufhebung eines Rückhal- 
tebeckens 2019 (Rückbau des Feuerwehrweihers in einen naturnahen Wasserverlauf) die 
Rede. Der Nachweis, dass die Leitung nach dem Weiher das HQ100 abführen kann, ist we- 
der in der Gefahrenkarte 2007 Technischer Bericht 
http://www.geo.lu.ch/src/pdf/gef/techdoc/NGKLU/3200 rusw.pdf noch im Auflageprojekt 
HOber Neuhus Rückbau LW Becken" erwähnt bzw. aufgezeigt. 

Nach unserer Ansicht ist daher nicht belegt, dass ein HQ100 von 1.8 m3/s abgeführt werden 
kann. Die aufgezeigte Gefährdung in der Gefahrenkarte ist nach kantonalen Richtlinien ge- 
mäss Merkblatt https://vif.lu.ch/- 
/mediaNlF/Dokumente/Download/Fachordner/Naturqefahren/913 202 qkmrkblrev.pdf?Ia=de-CH zu 

aktualisieren, wenn sich die Gefährdung geändert hat. Wenn keine Gefährdung mehr resul- 
tiert, kann auf den Gewässerraum verzichtet werden (ausser beim offenen Gewässerab- 
schnitt). Der Weiher selbst gilt also als offener Gewässerabschnitt. Auf die Festlegung des 
Gewässerraums kann nicht verzichtet werden. 

Bezüglich Entlastungsleitung von 2016 ist uns nichts bekannt. Der Verzicht des Gewässer- 
raums entlang der Parzelle Nr. 485 ist nicht nachvollziehbar bezüglich Hochwassersicher- 
heit. Zudem wurde der obere eingedeckte Abschnitt auf der Parzelle Nr. 613 betreffend Ge- 
wässerraum ebenso ausgeschieden. Der Gewässerraum ist auch für die restliche Einde- 
ckung bis zum Weiher/LW Becken auszuscheiden. 

Bielbach (Gewässer ID 233001): 
Im Bereich Bielbachmatte wurde der Gewässerraum bis ans Äußerste (3 m ab Gewässer- 
rand) zulässig asymmetrisch ausgeschieden. Da der Hochwasserschutz in dem Bereich 
nicht gegeben ist, ist eine Anpassung nicht zweckmässig und theoretisch auch nicht zulässig 
solange kein Ausbau geplant ist. Neue Gebäude könnten so noch näher an das Gewässer 
herangebaut werden, was zum Teil sogar in die rote Gefahrenzone (erhebliche Gefährdung) 
hineinreicht, wo ohnehin Bauverbot gilt. In dem Fall kann der Gewässerraum nur bis 10 % 
der Breite angepasst werden. Die erhebliche Gefährdung (roter Gefahrenbereich genoss 
Gefahrenkarte) muss sicherlich abgedeckt sein. Das heisst, auch kleinere Gebäude wie 
533a Parzelle Nr. 835 oder Gebäude 647d Parzelle Nr. 452 dürfen nicht ausgespart werden. 

Der Gewässerraum wurde vor allem im Mündungsbereich rechtsseitig nicht ausgeschieden, 
beziehungsweise massiv verringert. Der Hochwasserschutz ist hier auch nicht gegeben und 
kann nur im begründeten Härtefall bis an die Hausfassade ausgespart werden. 
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KI. Emme (Gewässer ID 292001): 
Die Kantonsstrasse kann generell vom Gewässerraum ausgespart werden. Der Raumbedarf 
genoss Projekt entspricht nicht dem Raumbedarf nach Gewässerschutzverordnung und 
muss in dem Fall mit den üblichen Gewässerraumbreiten und möglichen Anpassungen ver- 
einbart werden. 

Beispiel: Die Parzelle Nr. 1038 ist im Projekt Kl. Emme auch als Raumbedarf deklariert. Der 
Gewässerraum im Pfistergarten (Parzellen Nrn. 2227 bis 1029) muss an den bestehenden 
Gebäudefassaden erweitert werden. Bei der Parzelle Nr. 1021 darf nur das Haus ausgespart 
werden. 

Allqemein: 
Der Gewässerraum ist entsprechend den Ausführungen zu ergänzen, beziehungsweise an- 
zupassen. 

Die Gefahrenkarte ist nach einigen Ausbauten an Gewässern an vielen Stellen nicht mehr 
aktuell und sollte auf den neusten Stand aktualisiert werden. Eine Aktualisierung der Gefah- 
renkarte für die ausgebauten Abschnitte sollte vorangetrieben werden, sowie geplante Aus- 
bauabschnitte erarbeitet und nach Ausbau verifiziert wie auch in die bestehende Gefahren- 
karte integriert werden. 

Wir bitten Sie um Berücksichtigung unserer Stellungnahme im Rahmen der Vernehmlas- 
sung. 

Freundliche Grüsse 

1 

Urs Zehnder 
Abteilungsleiter Naturgefahren 

ē 

( /. 

Beat Hofstetter 
Abteilungsleiter Planung Strassen 
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